
Seite 1 von 1  AF/026/2022 

Landkreis Uckermark  Drucksachen-Nr. 

AF/026/2022 
 Eingangsdatum 

31.01.2022 
 

 

Einreicher: Weide, David 
 

Anfrage 
an Landrätin     
an Vorsitzenden   
 

öffentliche Sitzung 
 

 Beratungsfolge:    Datum: 

  Kreistag Uckermark 02.03.2022 
 
Inhalt: 
 

Nächtliche Ausgangssperre für ungeimpfte Personen im Landkreis Uckermark 
 
Fragestellung: 
 
Seit Dienstag den 25.Januar 2022 gibt es auch eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für 
ungeimpfte Personen im Landkreis Uckermark. Bitte beantworten Sie in diesem Zusam-
menhang folgende Fragen: 
 
1.) Warum gilt diese nächtliche Ausgangssperre nur für ungeimpfte Personen?  
 
2.) Welchen positiven Effekt soll diese nächtliche Ausgangsbeschränkung für ungeimpfte 
Personen bringen? 
 
3.) Kann der Landkreis Uckermark mit wissenschaftlichen Untersuchungen beweisen, dass 
eine nächtliche Ausgangssperre ein gutes Instrument ist, um die Ausbreitung des Corona-
Virus einzudämmen? Wenn nein, warum verhängt der Landkreis Uckermark trotzdem dann 
eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für ungeimpfte Personen? 
  
 
 
gez. David Weide  30.01.2022 

Unterschrift  Datum  
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